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Unbezahlte Pflege und Betreuung innerhalb
der Haushalte

Wie viele Mehrpersonenhaushalte mit pflege- oder
betreuungsbedŸrftigen Mitgliedern gibt es? 

In knapp 5 % der Mehrpersonenhaushalte in der
Schweiz lebt mindestens ein pflege- oder betreuungs-
bedŸrftiges Haushaltsmitglied.4 Das entspricht etwa
96 000 Haushalten. Nur gerade 0,2 % haben mehr als 
eine pflegebedŸrftige erwachsene Person im Haushalt.
ErwartungsgemŠss sind Familienhaushalte oder Einel-
ternhaushalte mit schulpflichtigen Kindern eher weni-
ger betroffen (rund 3 %) als zum Beispiel andere Paar-
haushalte, wo Šltere Kinder oder andere erwachsene
Personen im selben Haushalt leben (6,6 %), da ein be-
deutender Teil der Pflege- und BetreuungsbedŸrftigen
unter altersbedingten Problemen leidet (Tabelle 1).

Wer sind die pflegebedŸrftigen oder behinderten
Personen, die in Mehrpersonenhaushalten leben? 

Dabei handelt es sich keineswegs nur um betagte Per-
sonen. Am hŠufigsten sind es bei den MŠnnern 40- bis
54-JŠhrige; bei den Frauen hingegen machen die Ÿber
74-JŠhrigen den gršssten Anteil aus. Im Grossen und
Ganzen zeigen sich fŸr Frauen und MŠnner jedoch Šhn-
liche Anteile nach Altersgruppen (vgl. Tabelle 2).

Werden die Personen hochgerechnet auf die Gesamt-
bevšlkerung ab 15 Jahren, ergibt das fŸr die Schweiz fŸr
2004 eine SchŠtzung von rund 210 000 pflegebedŸrfti-
gen oder behinderten Personen in Mehrpersonenhaus-

halten.5 Darunter sind etwas mehr MŠnner als Frauen.
Das scheint plausibel, werden doch viele Šltere MŠnner
von ihrer Partnerin zu Hause gepflegt, wŠhrend Frauen,
wenn sie z.B. altersbedingte Pflege brauchen, ihren
Partner oft bereits verloren haben und alleine leben.

Wer investiert im Haushalt wie viel Zeit fŸr die Pflege
und Betreuung dieser Personen?

FŸr Betreuung und Pflegeaufgaben im eigentlichen
Sinn werden durchschnittlich pro Woche gut 6 Stunden
aufgewendet; dies neben den anderen Hausarbeiten wie
waschen, kochen, putzen, einkaufen usw., die in solchen
Haushalten meist ebenfalls mit einem Mehraufwand
verbunden sind. Je nach Geschlecht und Familiensitua-
tion ist der Zeitaufwand fŸr diese Aufgaben aber ganz
unterschiedlich. MŠnner, die alleine mit ihrer Partnerin
zusammenleben, setzen im Durchschnitt 6 Stunden ein;
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Schwerpunkt Pflegefinanzierung

Haushalte mit mindestens einer pflege- oder 1
betreuungsbedŸrftigen Person

Grundgesamtheit: Mehrpersonenhaushalte

Prozentanteile Anzahl Haushalte
SchŠtzung

2-Personen-Paarhaushalte 4,7 42000
Familienhaushalte 
(jüngstes Kind 0–14 Jahre) 3,0 19000
Andere Paarhaushalte 6,6 22000
Einelternhaushalte 
(jüngstes Kind 0–14 Jahre) (3,3) 2000
Andere Haushalttypen 8,0 11000
Alle Mehrpersonenhaushalte 4,7 96000

Werte in Klammern kennzeichnen Ergebnisse, die auf der Basis von 15 bis 49
Interviews berechnet wurden.
Quelle: BFS, SAKE: unbezahlte Arbeit, 2004

Pflege- oder betreuungsbedŸrftige Personen nach Alter und Geschlecht 2

Grundgesamtheit: Mehrpersonenhaushalte
MŠnner Frauen Total

Alter der Person in % Personen* in % Personen* in % Personen*
15-24 Jahre 9,9 11 000 11,9 12 000 10,8 23 000
25-39 Jahre 12,9 14 000 12,5 12 000 12,7 27 000
40-54 Jahre 24,9 28 000 21,5 21 000 23,3 49 000
55-64 Jahre 18,5 21 000 15,5 15 000 17,1 36 000
65-74 Jahre 12,6 14 000 12,8 12 000 12,7 26 000
75+ Jahre 21,2 24 000 25,9 25 000 23,4 49 000
Insgesamt 100,0 112 000 100,0 97 000 100,0 210 000
*hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren
Quelle: BFS, SAKE: unbezahlte Arbeit, 2004

4 Die genaue Frageformulierung lautet:« Leben in Ihrem Haushalt behin-
derte oder pflegebedürftige Personen?» Und die Folgefrage: «Dürfen
wir Sie fragen, wer das ist?» Die Fragen zum Zeitaufwand für Pflege
und Betreuung werden nur gestellt, wenn es sich nicht um ein Kind un-
ter 15 Jahren oder um die interviewte Person selber handelt. Die Kin-
derbetreuung von schulpflichtigen Kindern ist hier nicht berücksichtigt.

5 Die SGB02 schätzt rund 147000 ältere Personen (65 Jahre oder älter),
welche mindestens eine bedeutsame Behinderung ausweisen. Vgl.
Bundesamt für Statistik: Gesundheit und Gesundheitsverhalten in der
Schweiz 1992-2002, 2005: Neuchâtel, S. 88.
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Schwerpunkt Beruf und Angehšrigenpßege
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etwas eingeschrŠnkt stark eingeschrŠnkt

Quelle: Ergebnisse Schweizerische Gesundheitsbefragung 2010 zur SelbsteinschŠtzung 
der lang dauernden EinschrŠnkung (> 6 Mte.) wegen eines gesundheitlichen Problems.

Der Tag der Kranken am Sonntag, 4. MŠrz 2012, steht unter dem 
Motto ÇBeruf und Pßege Ð wie schaffe ich bloss beides?È. Unter 
www.tagderkranken.ch stehen laufend Hintergrundinformationen 
zur VerfŸgung.

 Familienpolitik und ein angehörigenfreundliches Versor-
gungssystem sind ebenfalls intendiert. 

Die zentralen Herausforderungen in den Handlungs-
feldern werden im Folgenden kurz skizziert. 

Gesellschaftliche Entwicklungen Ð 
Mainstreaming von Çwork & careÈ

Das traditionell weibliche Care-Regime in Familien 
und Partnerschaften gerät in der Schweiz allmählich aus 
den Fugen. Die Gründe dafür sind: geringere Familien-
grösse, hohe Scheidungsrate, wachsende Einpersonen-
haushalte, vermehrte Erwerbspartizipation von Frauen, 
globalisierter Arbeitsmarkt und Verstreuung von Familien-
mitgliedern über den gesamten Globus hinweg. Parallel 
dazu steigt das Pensionsalter und erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass Beruf und Angehörigenp! ege just dann 
zusammenfallen oder länger dauern, wenn die Gebrech-
lichkeit der hochaltrigen Generation zunimmt. 

Die einleitend geschilderten Situationen mit Gesund-
heitsbeeinträchtigungen verweisen auf Unterschiede 
zwischen der Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigen-
p! ege und derjenigen mit kleinen gesunden Kindern. Bei 
«work & care» sind die Generationen- und Geschlech-
terkonstellationen heterogener strukturiert, die Diskus-
sionen in Betrieben und Politik (noch) wenig konzeptu-
alisiert, und die Lösungen wurden erst vor wenigen Jah-
ren ansatzweise konkretisiert. Die Entwicklungsdynamik 
ist bei kranken oder behinderten Personen weniger plan- 
und vorhersehbar als bei Gesunden. Und das Versor-
gungssystem ist komplizierter " nanziert und organisiert 
als die familienexterne Kinderbetreuung. In diesem noch 
jungen Diskurs zielt das «Mainstreaming» darauf hin, 
dass die Vereinbarkeit von «work & care» in allen gesell-
schaftlichen Dimensionen mitbedacht wird und dabei 
Lücken und Lösungen kontinuierlich und zeitnah aufge-
arbeitet werden. 

Das Versorgungssystem und Çwork & careÈ-
Herausforderungen

Trotz – oder gerade wegen – moderner diagnostischer 
und therapeutischer Interventionen bleiben Gesundheits-
beeinträchtigungen bestehen, die einen lang dauernden 
P! ege- und Versorgungsbedarf nach sich ziehen. Dazu 
gehören Situationen mit mentalen wie auch somatischen 
Gesundheitsproblemen. Auch Gesundheitsbeeinträch-
tigungen mit hoher Chronizität bei Kindern wie etwa 
Diabetes oder Asthma, verlangen von den berufstätigen 
Eltern Augenmerk, um instabilen Phasen vorzubeugen 
oder klinische Krisen zu managen. 

Die Verteilung von lang dauernden Einschränkungen 
bei gesundheitlichen Problemen in der Schweizer Bevöl-
kerung zeigt, dass sich der Anteil ab 55 Jahren zwar mar-
kant erhöht (siehe Gra" k G2, Bundesamt für Statistik, 
2010). Aus Sicht der berufstätigen Angehörigen ist jedoch 
auch die Anzahl der Vereinbarkeitsjahre relevant.1 Davon 
sind die Angehörigen in den Altersgruppen zwischen 15 
und 55 Jahren besonders betroffen. Die beiden roten 
Kreise zeigen auf, dass die Nennung von Gesundheits-
problemen in der jüngeren und älteren Gruppe zwar 
vergleichbar ist, aber sie manifestieren sich in längeren 
bzw. kürzeren Lebensphasen bei den berufstätigen p! e-
genden Angehörigen.

Gesundheitsbeeinträchtigungen haben unterschied liche 
Dynamiken mit abruptem oder schleichendem Beginn 
und Verlauf und entsprechend andere Auswirkungen auf 
die Berufstätigkeit. In bisherigen Forschungsprojekten 
von Careum F+E wurden mittels Angehörigeninterviews 

1 Zu beachten ist, dass aufgrund der Selbstdeklaration als Erhebungs modus 
die pßegebedŸrftigen Kinder unter 15 Jahren in dieser GraÞk nicht 
aufgefŸhrt sind. Ihre Situation ist jedoch fŸr die Vereinbarkeit Šusserst 
relevant.
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kann der anerkannte Leistungserbringer gemäss Tarifvertrag einen Spät-/Nacht-
schicht- oder Sonntags-/Feiertagszuschlag zusätzlich geltend machen, wenn er
zu unüblichen Zeiten versicherte Pflegedienstleistungen erbracht hat.

Trotz der zeitlich nicht eingeschrŠnkten Versicherungsdeckungkönnen die
an sich versicherten Pflegedienstleistungen je nach Versorgungsangebot des
Kantons nur in unterschiedlichem Ausmass beansprucht werden.230 Gemäss
den statistischen Erhebungen bestehen pro 1000 Einwohner durchschnittlich
2,3 Vollzeitstellen in der ambulanten Pflege. Vereinzelte Kantone weisen eine
markant tiefere Versorgungsdichte auf; die ambulante Pflegeversorgungsdichte
variierte im Jahr 2014 zwischen 1,4 Vollzeitstellen (Schwyz und Glarus) und
3,8 Vollzeitstellen (Genf).

Vollzeitstellen pro 1000 Einwohner/innen nach Kanton im Jahr 2014231

Kanton Vollzeitstellen pro
1000 Einwohner/innen

Kanton Vollzeitstellen pro
1000 Einwohner/innen

Zürich 1.9 Appenzell A.Rh. 1.7

Bern 2.6 Appenzell I.Rh. 1.5

Luzern 1.8 St. Gallen 1.6

Uri 1.7 Graubünden 1.9

Schwyz 1.4 Aargau 1.6

Obwalden 1.5 Thurgau 1.7

Nidwalden 1.5 Tessin 2.8

Glarus 1.4 Waadt 3.5

Zug 1.8 Wallis 2.1

Freiburg 1.5 Neuenburg 2.7

Solothurn 1.9 Genf 3.8

Basel-Stadt 3.5 Jura 3.6

Basel-Landsch. 2.2 Schweiz (2014) 2.3

Schaffhausen 2.0 Schweiz (2013) 2.2

Die Kantone mit einer tiefen Versorgungsdichte benachteiligen die pflegebe-
dürftigen Personen, als diese die an sich bundesrechtlich versicherten Pflege-
dienstleistungen gar nicht oder nur während eines bestimmten Zeitfensters
während des Tages beziehen können. Die Unterversorgung zwingt die betroffe-
nen Personen dazu, sich in ein Heim zu begeben (faktischer Heimzwang) oder
die notwendigen Pflegedienstleistungen von Pflegedienstleistungsunternehmen

230 Dazu LANDOLT HARDY, Versichert, aber nicht versorgt!, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft
2015/3, S. 176 ff.

231 Siehe ‹http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/03/05/key/02.html› (zuletzt be-
sucht am 3.Mai 2016).
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Probleme bei neue r Pflegefinanzierung �± 
PreisŸberwacher ortet dringenden Han d-
lungsbedarf  
 
 

 
Die EinfŸhrung der neuen Pflegefinanzierung hat entgegen den Absichten des Gesetzgebers 
teilweise zu einer markanten finanziellen Mehrbelastung fŸr die Heimbewohnerinnen und 
Heimbewohner gefŸhrt. Eine Untersuchung der PreisŸberwachung anhand der Taxordnungen 
von 88 Heimen in sieben Kantonen zeigt bei der Hšhe und Struktur der Heimkosten, aber vor 
allem bei den EigenbeitrŠgen, erhebliche und nicht zu r echtfertigende Unterschiede. Der 
Hauptgrund fŸr die Probleme liegt in der mangelhaft geregelten Restfinanzierung der Pfleg e-
kosten. Die BeitrŠge der šffentlichen Hand variieren in den Kantonen z.B. in der Pflegebedarf s-
stufe 10 zwischen 0 und 150 Franken pro  Tag. Der PreisŸberwacher sieht dringenden Han d-
lungsbedarf  und wurde von der stŠnderŠtlichen Kommission kŸrzlich explizit darin bestŠrkt, 
auch di e Tarife der Leistungserbringer  zu ŸberprŸfen und dem Gesetz Nachachtung zu ve r-
schaffen.  

In Kantonen, welche die Neuordnung der Pflegefinanzierung bereits umgesetzt haben, gelten einheit-
liche KrankenkassenbeitrŠge an die Pflegekosten im Alters- und Pflegeheim. Die Beteiligung der Be-
wohnerinnen an den Pflegekosten ist generell auf Fr. 21.60 pro Tag beschrŠnkt. Eine solche Beteili-
gung der Bewohner ist nur dann geschuldet, wenn die KrankenkassenbeitrŠge der entsprechenden 
Pflegestufe nicht ausreichen. Die Kantone regeln die Restfinanzierung. Damit ist die DeckungslŸcke 
gemeint, die nach BerŸcksichtigung der KrankenkassenbeitrŠge und EigenbeitrŠge der Bewohner bei 
den KVG-pflichtigen Pflegekosten eines Heims in einer Pflegestufe Ÿbrig bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Fiktive Finanzierungsbeispiele fŸr drei Pflegebedarfsstufen eines Heimes X unter Einhaltung des Tarifschutzes 

i.w.S. gemŠss Neuordnung der Pflegefinanzierung (vgl. auch Newsletter 1/10 der PreisŸberwachung) 
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diese Entscheide im Beschwerdefall vom Bundesverwal-
tungsgericht dann auch ŸberprŸfen. 

Tarifhšhe bei sehr effizienten SpitŠlern, deren kostenba-
sierte Baserates unter dem nationalen Benchmarktwert 
liegen: In †bereinstimmung mit der Bestimmung von Art. 
59c Abs. 1 lit. a KVV ist die PreisŸberwachung der An-
sicht, dass bei derartigen SpitŠler maximal ein Basispreis 
zu genehmigen oder festzusetzen ist, der ihren transpa-
rent ausgewiesenen Totalkosten der erbrachten Leistung 
entspricht, auch wenn dieser Basispreis unter dem natio-
nalen Benchmarkingwert liegt. Die Spitalseite ist dage-
gen der Auffassung, diese Bestimmung stehe im Wider-
spruch zu den neuen Spitalfinanzierungsregeln im KVG 
und es stehe sehr effizienten SpitŠler sehr wohl eine 
Gewinnmarge zu Lasten der sozialen Krankenversiche-
rung zu, obwohl auch die PrŠmien der sozialen Kranken-
versicherung keine Gewinnkomponente beinhalten dŸr-
fen. 

WirtschaftlichkeitsprŸfung (Benchmarking): WŠhrend alle 
Akteure die Notwendigkeit eines Benchmarkings der 
Basispreise grundsŠtzlich bejahen, gehen die Meinungen 
Ÿber die Art und Weise, wie ein solches Benchmarking 
durchzufŸhren ist, weit auseinander. Die PreisŸberwa-
chung macht sich fŸr ein nationales Benchmarking stark. 
National muss das Benchmarking deshalb sein, damit 
der bundesrechtliche Wirtschaftlichkeitsbegriff in der 
ganzen Schweiz mšglichst einheitlich ausgelegt wird. 
DemgegenŸber fŸhrten einige Kantone nur ein kantona-
les Benchmarking durch. Dissens mit der PreisŸberwa-
chung besteht zudem bei der Strenge des Benchmar-
kings, den vergleichbaren Spitalkategorien sowie den ins 
Benchmarking einzubeziehenden Kosten. Nach Ansicht 
der PreisŸberwachung sind fŸr das Benchmarking zurzeit 
nur die beiden Spitalkategorien der UniversitŠts- und der 
Nicht-UniversitŠtsspitŠler zu bilden, es hat sich an effi-
zienten und nicht an durchschnittlichen SpitŠlern zu ori-
entieren und der zu vergleichende Basispreis muss die 
gesamten stationŠren Spitalkosten des letzten zum Ver-
handlungszeitpunkt abgeschlossenen Rechnungsjahres 
beinhalten. Diese Gesamtkosten umfassen insbesondere 
die Anlagenutzungskosten, die Teuerung und die Kosten 
der nicht-universitŠren Bildung. Sie gehšren allesamt zu 
den betriebswirtschaftlichen Kosten, welche von den 
SpitaltrŠgern beeinflusst werden kšnnen und fŸr welche 
sie deshalb die Verantwortung tragen. Die Benchmar-
kingwerte der PreisŸberwachung fŸr das Tarifjahr 2013 
betragen CHF 9005.- fŸr die Nicht-UniversitŠtsspitŠler 
und CHF 9708.- fŸr die UniversitŠtsspitŠler. Es handelt 
sich um die letztjŠhrigen Referenzwerte fŸr die beiden 
Spitalkategorien (von CHF 8Ô974.-, bzw. CHF 9Ô674.-) 
zuzŸglich einer Teuerung von 0.35 Prozent. 

2. Pflegefinanzierung  

Nachdem die PreisŸberwachung seit 2009 auf die 
Schwachstellen im Bereich der Pflegefinanzierung hin-
gewiesen und mehrere Empfehlungen an Kantone ge-
richtet hat, ist nunmehr ãder Ball ins RollenÒ gekommen: 
Im vergangenen Jahr sind mehrere gerichtliche Ent-
scheide veršffentlicht worden, welche die von der Preis-
Ÿberwachung aufgezeigten Probleme aufgreifen. So 
haben Gerichte in den Kantonen St. Gallen und Basel-
Landschaft unter anderem festgehalten, dass die kanto-
nalen HšchstansŠtze fŸr die KVG-pflichtigen Leistungen 
nicht dazu fŸhren dŸrfen, dass die bundesrechtlich fest-
gelegte Beitragsgrenze fŸr Pflegeheimbewohner Ÿber-
schritten wird. Mit diesen Verfahren sind grundlegende 
Fragen der Pflegefinanzierung aufgegriffen und beant-
wortet worden. Solche Entscheide sind daher wegwei-
send. Die PreisŸberwachung erwartet von den Kantonen, 
dass diese Vorgaben der Gerichte so schnell wie mšglich 
flŠchendeckend umgesetzt und die MissstŠnde rasch 
beseitigt werden. 

2.1  UnzulŠssige Verrechnung von Pflegekosten als 
Betreuung skosten  

Streitig und zu prŸfen war der Anspruch einer Heimbe-
wohnerin (BeschwerdefŸhrerin) auf Leistungen aus der 
Pflegefinanzierung. Das Versicherungsgericht hielt zu-
nŠchst fest, dass im Bereich der Pflegefinanzierung das 
Bundesgesetz Ÿber den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) unmittelbar Anwen-
dung findet (E. 1.1). Es verwies darauf, dass die Be-
schwerdegegnerin (die Vorinstanz, namentlich die Sozi-
alversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen SVA) im 
angefochtenen Einspracheentscheid einrŠumte, keine 
konkreten AbklŠrungen bezŸglich der gegenŸber der 
BeschwerdefŸhrerin erbrachten Pflegeleistungen getrof-
fen zu haben. Damit erwies sich fŸr das Gericht der ent-
scheidrelevante Sachverhalt als nicht rechtsgenŸglich 
i.S.v. Art. 61 lit. c und Art. 43 ATSG abgeklŠrt, weshalb 
es entschieden hat, die Sache an die Vorinstanz zurŸck-
zuweisen. 

Zugleich stellte das Gericht fest, die Vorinstanz habe fŸr 
den fraglichen Zeitraum die konkret erbrachten und fŸr 
den Leistungsanspruch der BeschwerdefŸhrerin mass-
geblichen Pflegeleistungen abzuklŠren und hernach er-
neut Ÿber die Leistungen aus der Pflegefinanzierung zu 
verfŸgen. Falls diese von der Vorinstanz noch vorzu-
nehmenden AbklŠrungen ergeben, dass die der Be-
schwerdefŸhrerin gegenŸber tatsŠchlich erbrachten Pfle-
geleistungen hšhere Kosten verursachten, als die von 
der Vorinstanz bislang anerkannten Pflegekosten, wird 
sie (die Vorinstanz) diese Ð nach Abzug des Selbstbe-
halts von CHF 21.60 Ð vollumfŠnglich zu entschŠdigen 
haben. Das Gericht hielt ausdrŸcklich fest, dass die kan-
tonal festgelegten HšchstansŠtze dem nicht entgegen 
stehen, denn soweit diese die tatsŠchlichen Kosten fŸr 
Pflegeleistungen nicht decken, erweisen sie sich als mit 
der Regelung von Art. 25a Abs. 5 des Bundesgesetzes 
Ÿber die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) nicht 
vereinbar, mithin als bundesrechtswidrig. 

Der Entscheid ist zu begrŸssen und enthŠlt wichtige 
Aussagen in Bezug auf die Pflegefinanzierung. Eine 
wichtige Feststellung betrifft die Pflicht der Kantone, den 
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! ! ! ! ! ! ! !

UV!8U0,?-43-,1+('123-,(-;! M$LHK JLH# #H# #H# M$LHK J%HK =;
R! ./G*-!UV!430!P:F! M$LHK JLH# #H# #H# M$LHK J%HK ';
R! ./G*-!UV!430!TF! #H# #H# #H# #H# #H# #H# W;
! ! ! ! ! ! ! !

XF!8X-)/++G(01'>=(03-,;! #H# #H# J"HK JH% J"HK #H" /;
! ! ! ! ! ! ! !

BF!8B'+'2?0G(01'>=(03-,;! JHL #H# #HN #H# "H# #H# /;
! ! ! ! ! ! ! !

60'G/2G(01'>=(03-,! #H# #H# "$H$ "HL "$H$ #HN /;
! ! ! ! ! ! ! !

P-.(0(!Y0'G/2(!5'-/-4'(03-,! M"HL JHL NNH# NH$ J%LHL "H# /;
! ! ! ! ! ! ! !

E/-2*-(Z[(9('-.(-!8S3QG(-2'*-(-;! $L$HL MH$ %O$H% %KHN MN#HM J%H$ /;
! ! ! ! ! ! ! !

S*4'/+='+)(! MMHO JHO JHL #H" J#JH% JH$ 7;
! ! ! ! ! ! ! !

:/31=/+2(!8'-7+C!E*12(-Q(2C!EF;! "O$JHK NLHJ MHL JH# "OLJHN %MHO +;
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

C6'-3* $MOJHM J##H# MOOH# J##H# LMNKHM J##H# /;
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

X-(-2,(+2+'>=(!:'+)(! J""%H# 9;
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

()$%%$*&)*+&,-%.)/$-)*0$*&
/;! \5SH!E*12(-!.(1![(13-.=( '21](1(-1!"##"H!I(3 >=^2(+!"##N_!./1!\5S!(09'22(+2!./1!A*2/+!

.(0!6)+(,(=('9(!/3),03-.!.( 0!\(20'(Q1/31,/Q(-!.(0!6)+(,(=('9(!,(9?11!.(0!S2/2'12'7!

.(0!1*4'/+9(.'4'-'1>=(-!T-12'232'*-(-H!./1!A*2/+!.(0!6)+(,(!43!:/ 31(!/3),03-.!.(0!U'-`
-/=9(-!.(0!SY'2(a`b0, /-'1/2'*-(-!,(9?11!SY'2( a`S2/2'12'7!.(1!\SFC!

!

Q;!S399(!G*-!>;!3-.!.;! !
>;! \5SH!E*12(-!.(1![(13-.=('21]( 1(-1!"##"Z\/1'1@!P:F[!P02C!J#JQ'1! !
.;! \SFH!P:F`S2/2'12'7!"##%!82*2/+!%MLH$!B'*C;_!\P[`Z\SF`'-2(0-!,(1>=?242(!P3)2('+C!

:('9(ZSY'2(a@!K#!DZ"#!D!
!

(;! S399(!G*-!);!3-.!,;! !
);! P--/=9(H!./11!7('-(!TF`S3QG(-2'*-!'- !6)+(,(=('9(!3-.!SY'2(a!)+'(11(-! !
,;! \P[`Z\SF`'-2(0-(!S>=?243-,!8,(9C!TI5c PS`\(0'>=2;@!>/C!N#!D!.(0!:U!TF!)d0!

\(4d,(0T--(-!e43!:/31(f_!. /G*-!>/C!"$!D!SY'2(a`\(4d,(0T--(-_!\/1'1!TF`S2/2'12'7!
"##%!8:U!g!J$NH"!B'*C;!

!

=;!S399(!G*-!';!3-.!W;! !
';! \SFH!UV`S2/2'12'7!"##J_!!UV!)d0!:('9Q(]*=-(0T--(-! !
W;! P--/=9(H!./11!TF`UV!-30!/-!\(]*=-(0T--(-!G*-!\(='-.(02(-=('9(-!/31,(0'>=2(2!](0.(-!
7;!S>=?243-,!\P[`'-2( 0-!,(9?11!P3)2('+3-,!Q('!.(-!:/31=/+2(-! !
+;! c(1'.3/+,0h11(!8A*2/+!.(0!E*12(-!/Q4d,+'>=!/++(0!/-.(0(-!5'-/-4'(03-,(-;! !
9;!\5S`!3-.!\SF`'-2(0-(!S>=? 243-,!)d0!./1!</=0!"###! !
! !
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Prozent von 2000 bis 2040 (Tabelle 5). Dabei wird der demografiebedingte Kosten-
zuwachs bedeutend tiefer eingeschätzt als der nicht demografiebedingte. 
Eine alternative Schätzung für die Kosten des Pflegebereichs bis 2030 zeigt ähnliche 
Ergebnisse (Tabelle 6): Bis 2030 ist mit einer Zunahme von 128 % zu rechnen. 
Auch in dieser Schätzung fällt der direkte demografiebedingte Kostenzuwachs 
weniger ins Gewicht als der nicht demografiebedingte. 
Solche Schätzungen zeigen die begrenzte Aussagekraft von Hochrechnungen auf. 
Ein mechanistischer Ansatz vermag weder der gesundheitspolitischen noch der 
medizinischen Entwicklung Rechnung zu tragen. So ist gemäss Höpflin-
ger/Hugentobler anzunehmen, dass eine moderate Reduktion der Pflegebedürftigkeit 
– etwa aufgrund geriatrisch präventiver Programme oder vermehrter rehabilitativer 
Erfolge – den rein demografischen Effekt wesentlich abzuschwächen vermag. Eine 
diesbezügliche demografische Projektion ergibt für die Periode 2000 bis 2020 eine 
Zunahme der Zahl der älteren Pflegebedürftigen von maximal einem Drittel39. 

!"#$%%$&'&

!"#$%&'(#)%)*+,"*-./*0.1"*2323*4)-*2353*

 2000–2020 2000–2040 

Kosten der Pflege im Jahr 2000 (Mio. Fr.).  6 084  6 084 
Demografiebedingter Kostenzuwachs (Mio. Fr.)  1 902  4 651 
Nicht demografiebedingter Kostenzuwachs (Mio. Fr.)  3 154  7 981 
   

Gesamtkosten Pflege (Mio. Fr.) 11 141 18 716 
Zunahme in Prozent  83 % 208 % 
   
   

()$%%$* Bundesamt für Sozialversicherung (2003): Pflegefinanzierung und Pflegebedarf: 
Schätzung der zukünftigen Entwicklung 
   

!"#$%%$&+&

6718'94):*-%"*;#/'%)*<=(#>*?@AB*+,"*-./*0.1"*23C3*

 2001 2030 Zunahme 

Pflegeheime 5 578,9 12 518,5 124 % 
Spitex   935,8  2 313,1 147 % 
    

Total 6 514,7 14 831,6 128 % 
Nur Effekt der Demografie 6 514,7  9 372,7  44 % 
    
    

()$%%$* Obsan/IRER (2004): Impact économique des nouveaux régimes de financement des 
soins de longue durée, Rapport à l’attention de l’OFSP 
    

  

39 François Höpflinger, Valérie Hugentobler, Pflegebedürftigkeit in der Schweiz, Bern 2003, 
S. 44. 
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BFS AKTUELL

Beim Durchschnittsalter und dem Alter beim Eintritt in ein 
Pflegeheim gibt es keine signifikanten VerŠnderungen. Stabil 
bleibt schweizweit auch der durchschnittliche Pflegebedarfs-
grad, obwohl in vierzehn Kantonen ein Anstieg zu verzeich-
nen ist. In den Westschweizer Kantonen (JU, NE, GE, VD) 
sowie in Appenzell Ausserrhoden und im Thurgau benštigen 
die Klientinnen und Klienten der Pflegeheime im Schnitt zwi-
schen 15 und 26!Minuten mehr Pflege pro Tag.

Die durchschnittlichen Kosten pro Tag in einem Pfle-
geheim sind von 222!auf 282!Franken gestiegen (G 10). 
Am wenigsten nahmen die Kosten pro Tag in Appenzell 
Innerrhoden, Nidwalden, im Jura und in der Waadt zu. In 
den Kantonen mit den tiefsten Kosten 2007 Ð mehrheitlich 
jene in der Ostschweiz Ð wurde die stŠrkste Zunahme der 
Kosten pro Tag festgestellt.

2007 wurden die KVG-Kosten zu 86,1% durch die Pfle-
getaxen gedeckt. Dieser Anteil ist 2013 genau gleich. Am 
deutlichsten verbessert hat sich die Deckung der Pflegekos-
ten zwischen 2007 und 2013 im Wallis, in Neuenburg, in 
der Waadt, in Luzern, in ZŸrich und im Jura9. Im Jahr 2007 
wurde die Pflegetaxe von den Krankenversicherern finan-
ziert: Sie belief sich auf 2,61!Milliarden Franken. 2013 und 
nach der EinfŸhrung der neuen Pflegefinanzierung, die die 
finanzielle Beteiligung der Kantone und der Klientinnen und 
Klienten vorsieht, zahlten die Versicherer fŸr die Pflege in 
den Pflegeheimen 1,86!Milliarden Franken. 

Die Pensionstaxe stieg von 130 auf 161!Franken 
(+23,8%). Die Kantone in der Zentralschweiz (UR, OW, 
NW), deren Pensionstarife 2007 besonders tief waren (weni-
ger als 90!Franken pro Tag), verzeichneten die hšchsten 
Anstiege, und zwar um mindestens 40%. 

Was die Gesamtfinanzierung der Pflegeheime betrifft, 
verringerte sich der Anteil der Krankenversicherer von 37,9% 
im Jahr 2007 auf 20,3% 2013, wŠhrend sich jener der 
šffentlichen Hand und der Bewohnerinnen und Bewohner 
von 62,1% auf 79,7% erhšhte.

9 Die Buchhaltungsdaten zum GeschŠftsjahr 2007 sind mit Vorsicht zu inter-
pretieren.

Pensions- und Pflegekosten pro Tag  
in einem Pflegeheim, 2007 und 2013 G 10
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07.10.15 09:13Eine Pßegeversicherung ist notwendig! - CVP Schweiz

Seite 1 von 3https://www.cvp.ch/news/2014-05-12/eine-pßegeversicherung-ist-notwendig

12.05.2014 / Artikel / Gesundheit / Pßegeversicherung, Pßegekosten, Sozialversicherungssystem

Der medizinische Fortschritt und die zunehmende Lebenserwartung fŸhren zu einem

starken Anstieg der Pßegekosten und zu grossen Þnanziellen Problemen fŸr Private

und unser Sozialversicherungssystem. Langfristig braucht es deshalb eine

Pßegeversicherung, die verhindert, dass der Sozialstaat Ÿber Massen belastet wird.

Sowohl bei einer ambulanten Pflege zu Hause (Spitex), aber insbesondere beim Aufenthalt in
einem Pflegeheim entstehen bei einer dauernden Pflegebedürftigkeit Kosten, die mit den
Renten der AHV und der 2. Säule oft nicht mehr finanziert werden können.

Nun decken zwar die Ergänzungsleistungen (EL) dieses Pflegerisiko grundsätzlich ab. EL-
Empfänger müssen sich dabei einen Teil ihres Vermögens anrechnen lassen, d.h. wenn sie
Vermögen in einer gewissen Höhe besitzen, wird dieses in die Berechnungen der EL
einbezogen, was z.B. zum Verkauf ihres Hauses führen kann. Diese Regelungen über den
Vermögensverzehr bestehen zu Recht, sie benachteiligen aber den Mittelstand: Wer sein
Vermögen verschenkt oder verjubelt hat, wird bei den EL genau gleich behandelt wie jene, die
für ihr Pensionsalter vorgesorgt haben. Das ist ungerecht und muss korrigiert werden!

Versicherung für Pflege im Alter
Eine Möglichkeit besteht in der Einführung einer obligatorischen Pflegeversicherung, z.B. ein
Prämienzusatz in der Krankenversicherung ab dem Alter 50 für die späteren Pflegekosten.
Damit könnten die Ergänzungsleistungen individuell und gesamthaft in starkem Masse gesenkt
werden. Die erwähnte Problematik der Vermögensanrechnung würde relativiert.

Nun ist aber in der heutigen Zeit eine neue zusätzliche Versicherung wohl kaum sehr populär
und dürfte beim Volk wenig Chancen haben. Zudem steht die sogenannte Jahrhundert-
Revision der Altersvorsorge im Zentrum der sozialpolitischen Diskussionen, welche umstritten
genug ist und nicht durch eine neue Versicherung noch mehr belastet werden sollte.

Anreize zur Selbstvorsorge
Wir sollten deshalb Anreize zur Selbstvorsorge durch die Förderung einer freiwilligen
Pflegeversicherung schaffen. Diese Pflegeversicherung soll für den Fall des Aufenthaltes in

Eine Pflegeversicherung ist notwendig!
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�~�Š�ä�º���Í�z�~�ÿ���º�Í�d�ò�Í�j�Š�%�º�Í�%�;�Í�™�Í�%�j���~�ÿ�d�Í
�º�d�•�§���z�O�����Í �Š�%�z�Í�d�Í�·�™���~�Š� Í � '���ˆ�§�ÿ�Í���� �����%��
���Í� % � `�Í�����º�Í�d�)�d�~�ä�������Í���ò�z�·�����Í �º���Í �ò�Í��
�j�Š�%�º�Í�;�Í �™�Í�%�j���Í���z���%�º�Í�%���Í�z���z�Í�%�ê���7�~�ÿ��
�d�Í� % � ��Š�ò�Í�%�-�����Í�% �ÿ�~�z�O���� � Í � -�™�Í�d�Í�· �ÿ�Í����
���Í�d� Í � '����̂§�ÿ�Í�ò���™� z � ~�%�·���Í���§�ÿ� Í � n�Í�d�™�Í�j�j�Í��
�d�Š�%�ò�z�ÿ�Í�-�d�Í�z���j�§�ÿ�%�-�§�ÿ���4�ò�����§� ÿ � ��ˆ�d�Í�·
���•�d�º�Í ���~�%�º�~�j�-�º�Í�~� � � Í�d�d�Í���§�ÿ�Í�%�O�����Í
�z�Š�%�~�ÿ�� � Í � º�Í�d�?�-�d�™���º���z�ˆ�z���-�d�º�Í�� �̀ �- ��
�º�Í�j���Í���z�H�Š�%��� z � ��j�z ���� �d�Í�§�ÿ�z�Í� % � `�Í���� �º�Í�d
�)�d�~�ä��� � � º�~�d�ò�Í�j�z�Í�����z�O�����Í�j�Í ���Í ���~�j�z�Š�%�ò
�º�Š�d�§�ÿ�9�d�~�%���ÿ�Í��� z � Í�d�ä�-���ò�z�ÿ�Í�Š�z� Í � j�H�ˆ�z�Í�d
�~���j���-�d�ê�� �7�~�ÿ�d�Í�%�O�p�Í �%�%�º���Í�j�Í� d � `�d�Í�%�º
�~�%�ÿ�ˆ���z�·�����d� º � ~�Š�§�ÿ�º���Í �V�ä���Í�ò�Í�™�Í�º�•�d�ä�z���ò��
���Í���z�j�H�ˆ�z�Í� d � �� � � ;�Í�™�Í�%�Í���%�j�Í�z���Í�%� Û � Š�%�º�Í�j
�����d� º � %���§�ÿ�z���Š�� ���-�d�~�Š�j�ò�Í�j�~�ò�z�Í�%�V�ä���Í�ò�Í��
�%�-�z�j�z�~�%�º���-���� �Í�%�O

���� ���Í�d�º���%�ò�j���Í�d�º�Í�%�º��� Í � ?�Í�%�j�§�ÿ�Í�%
���Í���z�Í�d�ÿ���%���Í�d�j�Š�§�ÿ�Í�%�·�º���Í�����ä�ä�Í�d�Í�%����������
�j�§�ÿ�Í� % � û�\�-�����ü�Š�%�º�û�-�j�z�ü� · � ~���j�-�º���Í�9�d�~�%����
�ÿ�Í���z�j�H�ÿ�~�j�Í� · � �� Š � d�Í�º�Š�����Í�d�Í�%�·���%�º�Í���j���Í�ò�Í��
�d�~�º�Í ���� �ÿ�4�ÿ�Í�d�Í� % � ����z�Í� d � ��Í�º�������%���j�§�ÿ�Í
�;�Í���j�z�Š�%�ò�Í� % � �� % � ��%�j�H�d�Š�§�ÿ�%�Í�ÿ���Í�%�O���Í�j��

�ÿ�~��� ™ � ÿ�~�™�Í�%�º���Í �)�Í�j�Š�%�º�ÿ�Í���z�j�~�Š�j�ò�~�™�Í�%
�Í���%�ˆ�ÿ�%�����§�ÿ�Í� j � ����z�Í�d�j�H�d�-�ä���������Í �º���Í�?�- �d��
�™���º���z�ˆ� z � Š�%�º�%�Í�ÿ���Í�%���Š�d�����-�d�º�Í� � � �̀-�º
�º�Í�%�ÿ�4�§�ÿ�j�z�Í�%�p�Í �d�z�~�%�·���Í�����º�~�%�%�º���Í���Š
�•�™�Í�d�™�d�•�§���Í�%�º�Í �����ä�ä�Í�d�Í�%�� ���� ���j�§�ÿ�Í�%
�û�\�-�����ü�Š�%� º � û�-�j�z�ü�~�� �ò�d�4�j�j�z�Í�%���j�z�O�����Í
�9�-�%���Í�%�z�d�~�z���-�%�º�Í�d�)�Í�j �Š�%�º�ÿ�Í���z�j�~�Š�j�ò�~��
�™�Í�%�~�Š�ä�º��� Í � ��Í�z���z�Í�%�7�~�ÿ�d� Í � -�º�Í�d �ò�~�d
�?�-�%�~�z� Í � ��-�d�º�Í�� �̀ �- � º � ����d� º � j���§� ÿ � ��•�%�ä�z���ò
�%�-�§� ÿ � ~�����Í�%�z�Š���Í�d�Í�%�·���Í�%� % � º���Í�j�Í���%�~�����j�Í
���Š�z�d���ä�ä�z�O���Í�d �n�Í �d�ò���Í���§�ÿ�º�Í�d�9�Š�d���Í�%�<
�Š�%�º� † � �� � � d�Í�§�ÿ�z�Í�%�̀ �Í �����º�Í�d�)�d�~�ä���� ���Í���ò�z�·
�º�~�j�j�º��� Í � ?�-�d�™���º���z�ˆ�z �K�Š�%�º�º�~����� z � º�Í�d
���Í�º �������%���j�§�ÿ�Í ���Š �ä���~�%�º�L���Í�d���Í�ÿ�d� z � ��%
�º�Í�d�A�ˆ�ÿ� Í � º�Í�j �̀ �- �º�Í�j���Í���z�H�Š�%���z�j�~�Š�ä�z�d�Í��
�z�Í�%�����d�º�O
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���~ �Í�j �j���§�ÿ�™�Í���º���Í�j�Í�� ���Š �ä���~�%�º�����Í���ä�~�§�ÿ
�Š�� ���Í�%���ò�j���%�%���-�����Í�û�-�%���Í�j�z���z���-�%�Í�%���%�º���Í
�)�Í�j�Š�%�º�ÿ�Í���z� ü � ÿ�~�%�º�Í���%�º�•�d�ä�z�Í� · � j�z�Í�ÿ�Í�%�º���Í
�n�Í �d�j���§�ÿ�Í�d�Í�d� · � -� ™ � H�d�����~�z�-�º�Í�d�j�-�����~���·���-�d
�º�Í�d�+�Í�d�~�Š�j�ä�-�d�º�Í�d�Š�%�ò�·���ÿ�d� Í � n�Í�d�z�d�ˆ�ò�Í�j�-
���Š�ò�Í�j�z�~���z�Í�%�·�º�~�j�j�º���Í���%�d�Í�����Í�º�Í�d�~���z�Í�%
�?�Í�%�j�§�ÿ�Í�%���Í�ÿ�d���%�Z���§�ÿ�z�Š�%�ò�\�H�~�d�Í�%�ò�Í��
���Í�%���z���Í�d�º�Í�%�O�����Í�j �ÿ�~�z�\���%�ò�~�H�Š�d�����z�j�Í����
�%�Í�%�û�?�Í�º���§�~���\�~�����%�ò�j���§�§�-�Š�%�z�j� ü � Í�d��
�d�Í���§�ÿ�z�O�����Í �����%���-�ÿ�%�Í�d�\���%�ò�~�H�Š�d� j � ��•�j��
�j�Í� % � ä�•�d���ÿ�d� Í � -�™�����ò�~�z�-�d���j�§�ÿ�Í�9�d�~�%���Í�%���Í�d��
�j���§�ÿ�Í�d�Š�%�ò�p�N�™���j�'�·�ê�N���ÿ�d�Í�j ���d�™�Í���z�j�Í���%��
���-�����Í�%�j �ÿ�Í�d�ò�Í�™�Í�%�o���Í�%�%�j���Í �º�Í�d�Í�%
�;�Í���j�z�Š�%�ò�Í� % � %���§�ÿ�z���%���%�j�H�d�Š�§�ÿ�%�Í�ÿ���Í�%�·
�Í�d�ÿ�~���z�Í�%�j���Í�Í���%�Í�H�Í�d�j�4�%�����§�ÿ�Í�)�Š�z�j�§�ÿ�d���ä�z�O
�����Í�j�Í �)�Š�z�j�§�ÿ�d���ä�z���~�%�%� Û � �� � � )�Í�ò�Í�%�j�~�z��
���Š�º�Í�%�d�\���· ���- �j���Í�-�ä�z�%�-�§�ÿ���Š�d�����-�d
�;�Í�™�Í�%�j�Í�%�º�Í���Í�d�H�Š�����Í�d�z�����d� º � Û���Í�d�Í�d�™�z
���Í�d�º�Í�%�O�����Í ���-�j�z�j�H���Í�����ò�Í�;�~�%�ò���Í���z�H�ä���Í�ò�Í
�j�Í�z���z�º���Í �;�Í�Š�z�Í���� �����z�Í�d�Í���%�Í���n�Í �d��
�~�d���Š�%�ò�j�d���j����� - � ~�Š�j� · � º�~�j�º�Š�d�§�ÿ�º�Í�%���™��
�j�§�ÿ���Š�j�j�Í���%�Í�d�H�d�����~�z�Í�%�V�ä���Í�ò�Í���Í�d�j���§�ÿ�Í��
�d�Š�%�ò�~�™�ò�Í���Í�%�º�Í�z���Í�d�º�Í�%���4�%�%�z�Í�O�������Í�d��
�º���%�ò�j�ò���™�z�Í�j ���O���O���%�º�Í�%�d�\� � � %�Š�d�ò�Í��
�d�~�º�Í � p � ?���-� O � j�-���§�ÿ�Í�d�n�Í �d�z�d�ˆ�ò�Í�™�Í���Í���%�Í�d
���Í���4�����Í�d�Š�%�ò���-�%�~�<� ï � ?���-� O � V�Í�d�j�-�%�Í�%�O
���Í���ò�Í�ò�Í�%�•�™�Í�d�º�Í�§���z�º���Í �ä�d�~�%���4�j���j�§�ÿ�Í
�V�ä���Í�ò�Í���Í�d�j���§�ÿ�Í�d�Š�%�ò�������Í�d�ÿ���%� p � ?���-�O
���-�%�r�r �?���-� O � ?�Í�%�j�§�ÿ�Í�%�O

���Í�d �)�d�Š�%�º�ä�•�d�º���Í�j�Í� % � ��d�ä�-���ò���4�%�%�z�Í
���%�Í���%�Í� d � 9�-���™���%�~�z���-� % � ��-�%�;�Í �™�Í�%�j� � � Š�%�º
�V�ä���Í�ò�Í���Í�d�j���§�ÿ�Í�d�Š�%�ò�����Í�ò�Í�%�O���z���~� j � H���~��
���~�z�����~�Š�j�ò�Í�º�d�•�§���z�¶���%�z���Í�º �Í�d�j�z���d�™�z���Í��
���~�%� º � ��-�d���Í���z���ò� · � º�~�%�%���-�j�z�Í� z � Í� d � �� % � º�Í�d
�;�Í�™�Í�%�j���Í�d�j���§�ÿ�Í�d�Š�%�ò�o�-�º�Í�d�Í�d�j�z���d�™�z�û���Š
�j�H�ˆ�z� ü � Š�%�º���-�j�z�Í�z�º�~�%�%���%�º�Í�d�V�ä���Í�ò�Í���Í�d��
�j���§�ÿ�Í�d�Š�%�ò� O � '�•�d�Í���%� Í � ��-�� �™���%���Í�d�z�Í�V�-�����§�Í
���~�%� % � -�ä�z�Í���%� Í � ��Í�d�ò���Í���§�ÿ�j���Í���j�Í�ò�•�%�j�z���ò�Í
�V�d�ˆ�����Í ���~�����Š�����Í�d�z���Í �d�º�Í�%�O�p�Í �%�%���Š��
�º�Í�� �Í���%� Í � 9�d�~�%���ÿ�Í���z�����Í �Í�z��� ~ � ��~�d����
���d�Í�™�j�º��� Í � ��Í�d�™���Í���™�Í�%�º�Í �;�Í�™�Í�%�j�Í�d���~�d��
�z�Š�%�ò�d�Í�º�Š�����Í�d�z� · � ��Í���j�j �º�Í�d�H�d�����~�z�Í�V�Í�%��
�j���-�%�j���Í�d�j���§�ÿ�Í�d�Í�d� · � º�~�j� j � Í� d � ��Í�%���ò�Í�d�Z�Í�%��
�z�Í�%���~�ÿ���Š�%�ò�Í�%���Í���j�z�Í�%���Š�j�j� · � ��~�j�Í�j ���ÿ��
�Í�d���~�Š�™�z�·�º���Í�V�Í�%�j���-� % � ~�Š�ä���Š�j�z�-�§���Í�%�Š�%�º
�j�- �º�Í�%�n�Í �d�j���§�ÿ�Í�d�z�Í�%�ä���%�~�%�����Í�����™�Í�����Í ��

�ÿ�~�%�º���Š�%�ò�Š�%� º � V�ä���Í�ò�Í�™�Í�����Š�j�z�Í�ÿ�Í�%� O � ����Í�j
�™�Í�º���%�ò� z � ��Í�º�-�§�ÿ�·�º�~�j�j�º��� Í � V�Í�%�j���-�%�j���~�j�j�Í
�º�d�Í�� �+�Í�d�~�Š�j�ä�-�d�º�Í�d�Š�%�ò�Í�%���Í���j�z�Í�d�z�O�\���Í
���Š�j� j � Í�d�j�z�Í�%� j � º���Í �™�Í�º���%�ò�z�Í ���™�j�z�Í�d�™�Í��
�-�d�º�%�Š�%� ò � Í�d�d�Í�§�ÿ�%�Í�%� · � º���Í�ä�•�d�º���Í�j�Í�V�Í�d�j�-��
�%�Í�%�ò�����z� · � ����Í���z�Í�%�j�º���Í�j�Í ���™�j�z�Í�d�™�Í�-�d�º��
�%�Š�%� ò � �� % � º���Í�z�Š���Š�%�ä� z � Í�	�z�d�~�H�-�����Í�d�Í�%�Š�%�º
�º�d���z�z�Í�%�j�º�~�j�?�Š���z�����-�d�™���º���z�ˆ�z�j�d���j�����- �~�™��
�j�§�ÿ�ˆ�z���Í�%� O � ��d���z���j�§�ÿ� Í � H�d�����~�z� Í � V�Í�%�j���-�%�j��
���Í�d�j���§�ÿ�Í�d�Í� d � ÿ�~�™�Í�%�º���Í�j �ò�Í���Í���j�z�Í�d�z�O
�n���Í�����Í���§�ÿ�z�ò�Í�����%�ò� z � º�~�j�~�Š�§�ÿ�j�§�ÿ���Í�����Í�d����
�j�§�ÿ�Í�%���%�z�Š�j�~�����Í �%�~�d�™�Í���z�����z �º�Í�%
�9�d�~�%���Í�%���~�j�j�Í�%� · � º���Í ���~�z�Í�%���Š�d�?�Š���z����
���-�d�™���º���z��̂ z � ÿ�~�™�Í�%�O
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���~�d�•�™�Í�d�ÿ���%�~�Š�j���4�%�%�z�Í���~�%���Í�ÿ�~�%�º��
���Š�%�ò�Í�%�·�º���Í�ä�•�d�º���Í�ÿ�Í�d�-���j�§�ÿ�Í�%�-�%�z�Í�d���Í�%��
�z���-�%�Í�%�ò�Í�ò�Í�%�º�~�j�;�Í�™�Í�%�j�Í�%�º�Í�z���H���j�§�ÿ
�j���%�º�·�%�Š�d�%�-�§�ÿ�����z�Í���%�Í���ä�Í�j�z�Í�%���Í�z�d�~�ò
�º�Í�§���Í�%�O���~�d�•�™�Í�d�ÿ���%�~�Š�j�ò�Í�ÿ�Í�%�º�Í���Í��
�ÿ�~�%�º���Š�%�ò�j���-�j�z�Í�%���•�j�j�z�Í�%�º�~�%�%���-�%�º�Í�%
�n�Í �d�j���§�ÿ�Í�d�z�Í�%�j�Í���™�j�z�ò�Í�z�d�~�ò�Í�%���Í�d�º�Í�%�·
���~�j �j���Í�Š�%�º�º���Í�;�Í���j�z�Š�%�ò�j�Í�d�™�d���%�ò�Í� d � ��Í�d��
�~�%���~�j�j�Í�%�º�•�d�ä�z�Í�·���Í�d���Í�ÿ�d�z�•�™�Í�d�º���Í�\���%�%��
�ÿ�~�ä�z���ò���Í���z�º���Í�j�Í�d�-�%�z�Í�d���Í�%�z���-�%�Í�%�%�~�§�ÿ��
���Š�º�Í�%���Í�%�O���j ���j�z���Š�ÿ�-�ä�ä�Í�%�·�º�~�j�j�j���§�ÿ
�%���§�ÿ�z�%�Š�d�º���Í�H�d�����~�z�Í�%�·�j�-�%�º�Í�d�%�~�Š�§�ÿ�º���Í
�j�-�����~���Í�%�n�Í �d�j���§�ÿ�Í�d�Í�d�º�Í�d�\�§�ÿ���Í�������-�%
�º�Í�%�™�Í�j�§�ÿ�d���Í�™�Í�%�Í�%�-�%�%�-���~�z���-�%�Í�%���%�j�H����
�d���Í�d�Í�%���~�j�j�Í�%�O���Í�%�%�~�Š�§�ÿ���Í�%�%�º���Í�Z�Í����
�z�~�%�ò�Š���~�d���j���Í�d�Š�%�ò�Š�%�º�º�~�����z�º���Í�n�Í �d�™�Í�j��
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Nationalrat

Erledigt

Eingereichter Text

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht darzustellen, wie eine obligatorische
Pflegeversicherung, die Ÿber einkommens- und vermšgensabhŠngige BeitrŠge sowie
Steuermittel finanziert wird, ausgestaltet werden kšnnte.

Im geforderten Bericht sollen verschiedene Varianten skizziert werden. Die Finanzierung aller
Modelle muss auf der wirtschaftlichen LeistungsfŠhigkeit basieren. In Bezug auf die Struktur
sollen drei Typen geprŸft werden: ErgŠnzung zur AHV, ErgŠnzung zum KVG sowie eine
unabhŠngige, neue Versicherung.

Eine der dargestellten Varianten soll auf folgenden zwei Eckpfeilern beruhen:

1. Es wird eine Versicherung eingerichtet, die fŸr Menschen ab 50 Jahren die Leistungen fŸr
die medizinische Langzeitpflege sowie die Kosten fŸr eine Basis-Hotellerie respektive die
entsprechenden Kosten in Form von AssistenzbeitrŠgen Ÿbernimmt.

2. Der Pflegeversicherung werden die heutigen FinanzierungsbeitrŠge von Gemeinden,
Kantonen und Bund zugeleitet. ErgŠnzend zahlen Menschen ab dem 50. Altersjahr Ÿber eine
einkommens- und vermšgensabhŠngige Abgabe in die Versicherung ein.

BegrŸndung

Die Finanzierung der Langzeitpflege ist eine grosse gesellschaftliche Herausforderung. Eine
Studie des Gesundheitsobservatoriums hat unlŠngst festgestellt, dass bis 2030 allein die
Kosten fŸr die medizinische Pflege von heute 8 auf kŸnftig 16 Milliarden Franken anwachsen
werden. Nicht einbezogen sind dabei die Kosten fŸr die Hotellerie, also fŸr Unterkunft und
Verpflegung.

Diese finanziellen Perspektiven machen den Menschen Angst. Einerseits ist nicht klar, wie die
stark steigenden Kosten Ÿbers Krankenversicherungsgesetz mit KopfprŠmien getragen
werden sollen. Und andererseits haben die Menschen auch aus mittleren
Einkommensschichten Angst, im Alter von der Sozialhilfe abhŠngig zu werden, weil die Kosten
in einem Pflegeheim das private Vermšgen in kurzer Zeit auffressen. Die Diskussion Ÿber eine
obligatorische Pflegeversicherung muss deshalb nochmals aufgenommen werden.
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